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Bekanntmachung 
 
 

B e k a n n t m a c h u n g  
des Jahresabschlusses 2024 

des Abwasserzweckverbands Sylt 
 

 
 
1) Bestätigungsvermerk 

Wir haben den Jahresabschluss des Abwasserzweckverband Sylt, Sylt/Westerland - bestehend aus der Bilanz zum 
31. Dezember 2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden -  
geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Abwasserzweckverband Sylt, Sylt/Westerland, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  
 
• entspricht der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des 
Zweckverbandes zum 31. Dezember 2024 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2024 und  

• vermittelt der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  
 
Hamburg, 18. Juli 2025 
 

RSM Ebner Stolz GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerprüfungsgesellschaft 
Schmidt, Wirtschaftsprüfer 

Juskowiak, Wirtschaftsprüfer 
 
2) Die Verbandsversammlung hat am 24.11.2025 beschlossen: 

a) Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 wird in der geprüften Fassung festgestellt. 
b) Der Jahresfehlbetrag 2024 in Höhe von 56.867,67 € wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen, vom Tage der Bekanntmachung an, eine Woche lang bei dem 
Betriebsführer für den Abwasserzweckverband Sylt - Energieversorgung Sylt GmbH, Kaufmännische Dienste - zur Einsicht 
aus. 

 
Sylt/Westerland, 12.12.2025 
 

A b w a s s e r z w e c k v e r b a n d  S y l t  
g e z .  M .  N is s e n  
Verbandsvorsteher 

_______________________________________________ 
 

 
       Betriebsführer für den 

      Abwasserzweckverband Sylt 
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